
Lehrauftrag
Beitrag von „fossi74“ vom 3. Januar 2020 18:59

Ja, natürlich werden die Einkünfte auf das Ruhegehalt angerechnet. Im Gegensatz zur Rente ist
die Pension ja nicht durch Arbeit verdient.

Zur Ausgangsfrage: Mein Vater hatte vor ca. 15 Jahren mal ein entsprechendes Angebot.
Stundensatz damals: ca. 15 €. Angehört, gelacht, aufgelegt.

Ich frage mich ja, warum man die Pensionäre nicht ganz einfach verpflichtet. Muss man notfalls
halt das Beamtenrecht ändern.
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